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§ 	 DIE	Zeitschrift

		 für	die

	 Pferdepraxis

Enke Verlag
in MVS Medizinverlage 
Stuttgart GmbH & Co. KG

§1  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden zum Zwecke der Verbreitung.

§2  In einen Anzeigenauftrag werden alle innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen einbezogen. 
 Die Laufzeit des Anzeigenauftrages beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.
§3  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-

nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
§4  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-

traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewähr-
ten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er-
stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

§5  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sol-
len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

§6  Redaktionell gestaltete Anzeigen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit MVS Medizinverlage Stutt-
gart GmbH & Co. KG unter Vorlage der geplanten Anzeigen möglich. Sind diese Anzeigen aufgrund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar, so sind typografische Unterscheidungs-
merkmale anzubringen, die eine Verwechslung mit dem redaktionellen Teil ausschließen. Sie sind 

 außerdem deutlich durch den Hinweis „Anzeige“ kenntlich zu machen.
§7  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 

und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

§8  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Bei Übermittlung 
von elektronischen Datensätzen ohne Farbproof wird keine Gewähr für den Druckausfall übernommen. 
Kosten, die durch Nachbearbeitung der Daten entstehen, werden in Rechnung gestellt.

§9  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrläs-

sigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen-
entgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

§10  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor- 
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

§11  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsäch-
liche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

§12  Rechnungen sind am Erscheinungstag der Ausgabe, in der die Anzeige veröffentlicht wird, zur Zahlung 
fällig, bei besonderer Vereinbarung spätestens 30 Tage nach dem Erscheinungstag. Bei Vorauszahlung 
werden 2% Skonto gewährt, sofern der Rechnungsbetrag spätestens am Erscheinungstag auf das Kon-
to des Verlages eingeht und keine älteren Rechnungen fällig sind.

§13  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1 v.H. über dem jeweiligen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber 6. v. H. sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch wäh-
rend der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

§14  Der Verlag liefert zu jeder Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-
zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini-
gung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§15  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

§16  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufla-
ge oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Man-
gel, wenn sie um mehr als 20. v. H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin-
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte. Bei Betriebsstörungen oder höherer Gewalt hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn der Anzeigenauftrag mit 80 v.H. der zugesicherten Garantieauflage 
erfüllt ist. Geringere Leistungen werden nach dem Tausender-Seitenpreis der in der Preisliste genann-
ten Garantieauflage errechnet.

§17  Bei Ziffern- oder Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe 
der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern- 
oder Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

§18  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

§19  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, soweit 
ein Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Geschäftsbedingungen für Anzeigen

Verlagsangaben                 
und Ansprechpartner

Verlag 
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart,
Postfach 30 05 04, 70445 Stuttgart,
www.enke.de

Redaktion 
Dr. med. vet. Leonie Löffler
Telefon: 07 11/89 31-986
Fax: 07 11/89 31-705
E-Mail: leonie.loeffler@medizinverlage.de

Anzeigen 
Ilona Reiser,
Telefon: 07 11/89 31-713, 
Fax: 07 11/89 31-705,
E-Mail: ilona.reiser@medizinverlage.de

Anzeigenverwaltung 
MVS Mediaservice in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart,
Postfach 30 05 04, 70445 Stuttgart

Bankverbindung
BW Bank, Stuttgart, 
Konto-Nr. 1 019 186, BLZ 600 501 01

Zahlungsziel 
30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto

Skontoabzug 
2 % Skonto bei Zahlung bis 10 Tage nach
Rechnungsdatum. 

Ust-Id-Nr. 
DE221400008

Technische Angaben

Druckverfahren 
Offset, Rückendrahtheftung

Druckunterlagen 
1. Dateiformat
Bitte liefern Sie die Anzeige im PDF- oder im 
EPS-Format, binden Sie alle Schriften, Logos 
und Abbildungen ein.
2. Checkliste für Anzeigendaten
Die in der Anzeige verwendeten Bilddaten als 
TIF- oder EPS-Dateien einbinden (kein RGB).
Die Auflösung der eingebundenen Bilddaten 
sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte 
legen Sie die Anzeige in Originalgröße (Maße 
umseitig) und mit Passkreuzen an. Bei der 
Erstellung der PDF-Datei bitte die Distiller-
Optionen »pressoptimized« verwenden.

Wichtig: 
Bitte erstellen Sie von jeder farbigen Anzeige 
ein farbverbindliches Proof. Liegt kein Proof 
vor, können eventuell auftretende Farbab-
weichungen nicht erkannt werden. Farblaser-
ausdrucke sind nicht farbverbindlich. Bei 
s/w-Anzeigen reicht ein Laserausdruck.

Versandanschrift für Anzeigendaten
MVS Mediaservice in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart

Per E-Mail:
ilona.reiser@medizinverlage.de



Interessiert an höherer Aufmerksamkeit? 
Wir informieren Sie gerne über unsere 
Sonderwerbeformen.

Das Redaktionsteam des pferde.spiegel sorgt 
mit ausgewählten Beiträgen aus der Praxis 
für einen ausgewogenen Mix aus Themen zu 
Vorsorge/Betreuung, Diagnostik, Therapie, 
Management u. a. Grundlegendes und ver-
tiefendes medizinisches Fachwissen werden 

pferde.spiegel

Auflage

Druckauflage 
2.200 Exemplare

ebenso vermittelt wie konkrete Handlungs-
anweisungen und Hilfestellungen für die 
tägliche Praxis. Redaktionell und didaktisch 
aufbereitet und in ansprechendem Design 
präsentiert, werden die Fachthemen zur ange-
nehmen Lektüre. 

Rubriken
• Fachspiegel: Aus der Wissenschaft 
  für die Praxis
• Fallberichte: Aus der Praxis für die Praxis
• Unternehmer Tierarzt: Kaufmännische, 
  organisatorische und rechtliche 
  Praxisthemen 
• Firmen und Forschung: Wissenswertes 
  aus der Industrie

 Zielgruppe
Tierärztinnen/Tierärzte in der Pferde- 
und Gemischtpraxis

Erscheinungsweise 
4 × jährlich

Verbreitete Auflage 
1.556           Quartal I / 2010 

 * Beschnittzugabe für angeschnittene 
Anzeigen 3 mm je Seite

Die jeweilige gültige Mehrwertsteuer 
wird zusätzlich berechnet.

Formate, Preise & Rabatte

Heftformat 
210 mm breit, 297 mm hoch

Vermittlungsgebühr 
10 % Agenturprovision

Platzzuschläge (rabattfähig)
2. und 4. Umschlagseite 20 %, neben Inhalt 
sowie feste bestimmte Platzwünsche als 
Bestandteil des Auftrages 10 %

Rabattstaffel
Malstaffel Mengenstaffel
2 Anzeigen = 3 %  2 Seiten = 5 %
4 Anzeigen = 5 %  4 Seiten = 10 % 

Zuschläge und sonstige technische 
Zusatzkosten sind nicht rabattfähig.

Durchhefter  
4-seitig, Format offen: 420 mm B x 297 mm H 
zzgl. 5 mm Rundum-Beschnittzugabe.
Preis: € 2.900,–
Anlieferung gefalzt an: Anschrift auf Anfrage

Beilagen (nicht rabattfähig)
Maximales Format: 200 mm × 270 mm
bis 25 g je Tsd. € 240,–
je weitere 5 g (bis 75 g) je Tsd. € 44,– 
inklusive Postgebühr

Supplements (Preise auf Anfrage)
Firmenporträts, Jubiläen, Sonderhefte,
Verlegerbeilagen

Sonderdrucke
(Preise auf Anfrage, ab 100 Stk.)

Weitere Zeitschriften aus dem 
Verlagsbereich Tiermedizin

Termine

Kurzcharakteristik

Anzeigen Satzspiegel Anschnittformat* Grundpreis s/w Grundpreis Color

1/1 Seite  175  ×  257  mm  210  ×  297  mm  €  1.600,–  €  2.000,–

1/2 Seite hoch  86  ×  257  mm  103  ×  297  mm  €  850,–  €  1.260,–

1/2 Seite quer  175  ×  127  mm  210  ×  145 mm  €  850,–  €  1.260,–

1/3 Seite hoch  56  ×  257  mm  71  ×  297  mm  €  580,–  €  850,–

1/3 Seite quer  175  ×  83  mm  210  ×  102  mm  €  580,–  €  850,–

1/4 Seite hoch  86  ×  127  mm  103  ×  145  mm  €  500,–  €  790,–

1/4 Seite quer  175  ×  58  mm  210  ×  81  mm  €  500,–  €  790,–

1/8 Seite hoch  86  ×  58  mm  103  ×  81  mm  €  270,–  €  395,–

1/8 Seite quer  175  ×  25  mm  210  ×  48  mm  €  270,–  €  395,–

Ausgabe Redaktionsschluss 
für Termine und 
Industriemeldungen

Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin

01/2011 13.01.2011 27.01.2011 17.02.2011 17.03.2011

02/2011 14.04.2011 28.04.2011 19.05.2011 16.06.2011

03/2011 07.07.2011 21.07.2011 11.08.2011 16.09.2011

04/2011 10.10.2011 24.10.2011 10.11.2011 16.12.2011

Standardformate und Maße

Anschnittformat (+ 3 mm Beschnitt rundherum)
Satzspiegelformat

1/1 Seite
175 × 257 mm
210 × 297 mm

1/2 Seite quer
175 × 127 mm
210 × 145 mm

1/2 Seite hoch
86 × 257 mm
103 × 297 mm

1/3 Seite hoch
56 × 257 mm
71 × 297 mm

1/3 Seite quer
175 × 83 mm
210 × 102 mm

1/4 Seite hoch
86 × 127 mm
103 × 145 mm

1/4 Seite quer
175 × 58 mm
210 × 81 mm

1/8 Seite hoch
86 × 58 mm
103 × 81 mm

1/8 Seite quer
175 × 25 mm
210 × 48 mm
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Weitere Zeitschriften aus dem 
Verlagsbereich Tiermedizin

Termine

Kurzcharakteristik

Anzeigen Satzspiegel Anschnittformat* Grundpreis s/w Grundpreis Color

1/1 Seite  175  ×  257  mm  210  ×  297  mm  €  1.600,–  €  2.000,–

1/2 Seite hoch  86  ×  257  mm  103  ×  297  mm  €  850,–  €  1.260,–

1/2 Seite quer  175  ×  127  mm  210  ×  145 mm  €  850,–  €  1.260,–

1/3 Seite hoch  56  ×  257  mm  71  ×  297  mm  €  580,–  €  850,–

1/3 Seite quer  175  ×  83  mm  210  ×  102  mm  €  580,–  €  850,–

1/4 Seite hoch  86  ×  127  mm  103  ×  145  mm  €  500,–  €  790,–

1/4 Seite quer  175  ×  58  mm  210  ×  81  mm  €  500,–  €  790,–

1/8 Seite hoch  86  ×  58  mm  103  ×  81  mm  €  270,–  €  395,–

1/8 Seite quer  175  ×  25  mm  210  ×  48  mm  €  270,–  €  395,–

Ausgabe Redaktionsschluss 
für Termine und 
Industriemeldungen

Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin

01/2011 13.01.2011 27.01.2011 17.02.2011 17.03.2011

02/2011 14.04.2011 28.04.2011 19.05.2011 16.06.2011

03/2011 07.07.2011 21.07.2011 11.08.2011 16.09.2011

04/2011 10.10.2011 24.10.2011 10.11.2011 16.12.2011

Standardformate und Maße

Anschnittformat (+ 3 mm Beschnitt rundherum)
Satzspiegelformat

1/1 Seite
175 × 257 mm
210 × 297 mm

1/2 Seite quer
175 × 127 mm
210 × 145 mm

1/2 Seite hoch
86 × 257 mm
103 × 297 mm

1/3 Seite hoch
56 × 257 mm
71 × 297 mm

1/3 Seite quer
175 × 83 mm
210 × 102 mm

1/4 Seite hoch
86 × 127 mm
103 × 145 mm

1/4 Seite quer
175 × 58 mm
210 × 81 mm

1/8 Seite hoch
86 × 58 mm
103 × 81 mm

1/8 Seite quer
175 × 25 mm
210 × 48 mm
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§ 	 DIE	Zeitschrift

		 für	die

	 Pferdepraxis

Enke Verlag
in MVS Medizinverlage 
Stuttgart GmbH & Co. KG

§1  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden zum Zwecke der Verbreitung.

§2  In einen Anzeigenauftrag werden alle innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen einbezogen. 
 Die Laufzeit des Anzeigenauftrages beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.
§3  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-

nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
§4  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-

traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewähr-
ten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er-
stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

§5  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sol-
len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

§6  Redaktionell gestaltete Anzeigen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit MVS Medizinverlage Stutt-
gart GmbH & Co. KG unter Vorlage der geplanten Anzeigen möglich. Sind diese Anzeigen aufgrund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar, so sind typografische Unterscheidungs-
merkmale anzubringen, die eine Verwechslung mit dem redaktionellen Teil ausschließen. Sie sind 

 außerdem deutlich durch den Hinweis „Anzeige“ kenntlich zu machen.
§7  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 

und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

§8  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Bei Übermittlung 
von elektronischen Datensätzen ohne Farbproof wird keine Gewähr für den Druckausfall übernommen. 
Kosten, die durch Nachbearbeitung der Daten entstehen, werden in Rechnung gestellt.

§9  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrläs-

sigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen-
entgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

§10  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor- 
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

§11  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsäch-
liche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

§12  Rechnungen sind am Erscheinungstag der Ausgabe, in der die Anzeige veröffentlicht wird, zur Zahlung 
fällig, bei besonderer Vereinbarung spätestens 30 Tage nach dem Erscheinungstag. Bei Vorauszahlung 
werden 2% Skonto gewährt, sofern der Rechnungsbetrag spätestens am Erscheinungstag auf das Kon-
to des Verlages eingeht und keine älteren Rechnungen fällig sind.

§13  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1 v.H. über dem jeweiligen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber 6. v. H. sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch wäh-
rend der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

§14  Der Verlag liefert zu jeder Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-
zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini-
gung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§15  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

§16  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufla-
ge oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Man-
gel, wenn sie um mehr als 20. v. H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin-
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte. Bei Betriebsstörungen oder höherer Gewalt hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn der Anzeigenauftrag mit 80 v.H. der zugesicherten Garantieauflage 
erfüllt ist. Geringere Leistungen werden nach dem Tausender-Seitenpreis der in der Preisliste genann-
ten Garantieauflage errechnet.

§17  Bei Ziffern- oder Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe 
der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern- 
oder Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

§18  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

§19  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, soweit 
ein Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Geschäftsbedingungen für Anzeigen

Verlagsangaben                 
und Ansprechpartner

Verlag 
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart,
Postfach 30 05 04, 70445 Stuttgart,
www.enke.de

Redaktion 
Dr. med. vet. Leonie Löffler
Telefon: 07 11/89 31-986
Fax: 07 11/89 31-705
E-Mail: leonie.loeffler@medizinverlage.de

Anzeigen 
Ilona Reiser,
Telefon: 07 11/89 31-713, 
Fax: 07 11/89 31-705,
E-Mail: ilona.reiser@medizinverlage.de

Anzeigenverwaltung 
MVS Mediaservice in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart,
Postfach 30 05 04, 70445 Stuttgart

Bankverbindung
BW Bank, Stuttgart, 
Konto-Nr. 1 019 186, BLZ 600 501 01

Zahlungsziel 
30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto

Skontoabzug 
2 % Skonto bei Zahlung bis 10 Tage nach
Rechnungsdatum. 

Ust-Id-Nr. 
DE221400008

Technische Angaben

Druckverfahren 
Offset, Rückendrahtheftung

Druckunterlagen 
1. Dateiformat
Bitte liefern Sie die Anzeige im PDF- oder im 
EPS-Format, binden Sie alle Schriften, Logos 
und Abbildungen ein.
2. Checkliste für Anzeigendaten
Die in der Anzeige verwendeten Bilddaten als 
TIF- oder EPS-Dateien einbinden (kein RGB).
Die Auflösung der eingebundenen Bilddaten 
sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte 
legen Sie die Anzeige in Originalgröße (Maße 
umseitig) und mit Passkreuzen an. Bei der 
Erstellung der PDF-Datei bitte die Distiller-
Optionen »pressoptimized« verwenden.

Wichtig: 
Bitte erstellen Sie von jeder farbigen Anzeige 
ein farbverbindliches Proof. Liegt kein Proof 
vor, können eventuell auftretende Farbab-
weichungen nicht erkannt werden. Farblaser-
ausdrucke sind nicht farbverbindlich. Bei 
s/w-Anzeigen reicht ein Laserausdruck.

Versandanschrift für Anzeigendaten
MVS Mediaservice in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG,
Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart

Per E-Mail:
ilona.reiser@medizinverlage.de
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§1  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden zum Zwecke der Verbreitung.

§2  In einen Anzeigenauftrag werden alle innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen einbezogen. 
 Die Laufzeit des Anzeigenauftrages beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.
§3  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-

nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
§4  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-

traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewähr-
ten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er-
stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

§5  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sol-
len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

§6  Redaktionell gestaltete Anzeigen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit MVS Medizinverlage Stutt-
gart GmbH & Co. KG unter Vorlage der geplanten Anzeigen möglich. Sind diese Anzeigen aufgrund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar, so sind typografische Unterscheidungs-
merkmale anzubringen, die eine Verwechslung mit dem redaktionellen Teil ausschließen. Sie sind 

 außerdem deutlich durch den Hinweis „Anzeige“ kenntlich zu machen.
§7  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 

und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

§8  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Bei Übermittlung 
von elektronischen Datensätzen ohne Farbproof wird keine Gewähr für den Druckausfall übernommen. 
Kosten, die durch Nachbearbeitung der Daten entstehen, werden in Rechnung gestellt.

§9  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrläs-

sigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen-
entgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

§10  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor- 
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

§11  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsäch-
liche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

§12  Rechnungen sind am Erscheinungstag der Ausgabe, in der die Anzeige veröffentlicht wird, zur Zahlung 
fällig, bei besonderer Vereinbarung spätestens 30 Tage nach dem Erscheinungstag. Bei Vorauszahlung 
werden 2% Skonto gewährt, sofern der Rechnungsbetrag spätestens am Erscheinungstag auf das Kon-
to des Verlages eingeht und keine älteren Rechnungen fällig sind.

§13  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1 v.H. über dem jeweiligen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber 6. v. H. sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch wäh-
rend der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

§14  Der Verlag liefert zu jeder Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-
zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini-
gung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§15  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

§16  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufla-
ge oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Man-
gel, wenn sie um mehr als 20. v. H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin-
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte. Bei Betriebsstörungen oder höherer Gewalt hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn der Anzeigenauftrag mit 80 v.H. der zugesicherten Garantieauflage 
erfüllt ist. Geringere Leistungen werden nach dem Tausender-Seitenpreis der in der Preisliste genann-
ten Garantieauflage errechnet.

§17  Bei Ziffern- oder Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe 
der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern- 
oder Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

§18  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

§19  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, soweit 
ein Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
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Technische Angaben

Druckverfahren 
Offset, Rückendrahtheftung
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1. Dateiformat
Bitte liefern Sie die Anzeige im PDF- oder im 
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Die in der Anzeige verwendeten Bilddaten als 
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